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INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG KIRCHLICHER RÄUME 

 

Sie möchten einen Raum unserer Kirchgemeinde für Ihren Anlass nutzen; vielen Dank für Ihr Interesse! 

Wir haben Ihnen nachstehend ein paar Informationen zusammengestellt, die für Sie in diesem Zusammenhang 
vielleicht von Interesse sind. Für ergänzende Auskünfte stehen Ihnen die zuständige Kontaktperson gerne zur 
Verfügung. 

Wir stellen Räumlichkeiten für Anlässe Dritter zur Verfügung, soweit sie nicht von der Kirchgemeinde selber 
oder durch Reinigungs- oder Vorbereitungsaufgaben belegt sind. Es besteht aber kein Nutzungsanspruch. Wir 
legen zudem Wert darauf, dass die Anlässe den Inhalten und Zielen der Kirchgemeinde nicht zuwiderlaufen. 
Eine Nutzung zu rein kommerziellen Zwecken ist ausgeschlossen. 

 

Unsere Standorte Johannes  
(zurzeit im Umbau) 

St. Peter Stephanus 

 Ort 
Raum 

Kannenfeldplatz  Peterskirchplatz Furkastr. 12 

Kirchenraum  1200 800 

Chorraum / Foyer  360 -- 

grosser Saal 300 m2  -- -- 

kleiner Saal 120 m2 -- -- 360 

Gruppenraum >45 m2  200 200 

Küche inkl. Einrichtung 
*) = nur Teeküche 

 -- 200 

Die Zahlenangaben verstehen sich als Tagestarif ohne Heizung und Ermässigungen in CHF. Die jeweils gültigen 
Kontaktangaben finden Sie auf unserer Website: www.erk-bs.ch/kg/baselwest/baselwest_sigristinnen 

Termin / Re-
servation 

Bei den Kontaktpersonen können Sie freie Termine telefonisch oder per Email erfragen. Für 
eine provisorische Reservation benötigen wir schriftliche Angaben. Bitte benutzen Sie dafür 
doch die Vorlage „Anfrage Raumnutzung“, die Sie auf unserer Homepage finden. Sie kön-
nen diese manuell oder digital ausfüllen und sie uns per Email oder per Post schicken. 

Raumbele-
gung 

Die Raumbelegung kann – soweit der Raum verfügbar ist - nach Ihren Wünschen festgelegt 
werden. Am Abend ist eine Nutzung nur bis längstens 22:00h möglich. 

Die Belegung eines Raumes gilt als Nutzung, wenn eine andere Nutzung im betreffenden 
Zeitraum nicht sinnvoll möglich ist. Dies gilt insbesondere für Auf- und Abbau von Einrich-
tungen und auch dann, wenn der Raum lediglich mit Installationen oder Material so belegt 
ist, dass seine anderweitige Nutzung wesentlich eingeschränkt wird. Mehrere Nutzungen 
am gleichen Tag gelten als durchgehende Nutzung. 

Einmal vereinbarte Termine können nur in gegenseitiger Absprache verschoben werden. Es 
besteht kein Anspruch auf Ersatz.  

Umfeld / 
Emissionen 

Die Gebäude werden von mehreren Nutzern belegt, teilweise befinden sich auch Privat-
wohnungen in unmittelbarer Nähe. Die Nutzer nehmen deshalb aufeinander Rücksicht. Ein-
zelheiten erfahren Sie bei Ihrer Kontaktperson. 

http://www.erk-bs.ch/kg/baselwest/baselwest_sigristinnen
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Die Lautstärke muss verträglich sein. Eine elektronische Verstärkung ist in der Regel nicht 
möglich. Die gesetzlichen Lärmgrenzwerte sind in jedem Fall einzuhalten. 

Parkplätze Es stehen auf dem Kirchenareal keine Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt für behinderte 
Personen ist möglich; bitte sprechen Sie die Einzelheiten bei Bedarf mit der Sigristin/dem 
Sigristen ab. 

Aufgrund einer Reservation besteht kein Anspruch auf die Nutzung der Allmend. Für allfäl-
lige Bewilligungen wenden Sie sich bitte an die kantonalen Behörden. 

Kosten Der Tagestarif gilt für eine Belegung von über 5 Stunden; für kürzere Belegungen gilt ein re-
duzierter Tarif: 

• bis zu 2 Stunden: 30% des Tagestarifs 

• bis zu 5 Stunden: 60% des Tagestarifs 

Wenn derselbe Raum mindestens 6 Mal pro Jahr (gleicher Wochentag + gleiche Zeit) belegt 
wird, wird ebenfalls ein Rabatt gewährt: je häufiger die Belegung desto höher der Rabatt. 

In den Monaten November bis März wird ein Heizkostenzuschlag von 25% erhoben. 

Die Nutzung von Musikinstrumenten und Einrichtungen wird nach Bedarf berechnet. 

Der Zeitaufwand für Sigristen- und Reinigungsdienste wird nach effektivem Aufwand be-
rechnet. Die Mitarbeitenden leisten ihre Dienste zusätzlich zu ihrem Pensum und müssen 
dafür entschädigt werden; deshalb können wir darauf keine Ermässigung gewähren.  

Ermässigung Für spezielle Nutzungskategorien wird ein Rabatt auf dem Raumtarif gewährt. Der Rabatt 
beträgt in der Regel 25% und gilt insbesondere für 

• Gottesdienste und gottesdienstliche Feiern wie Trauungen und Abdankungen von 
Nicht-Mitgliedern der ERK Basel-Stadt 

• private Anlässe von Mitgliedern der Kirchgemeinde Basel West 

• Benefizveranstaltungen, deren Erlös ausschliesslich wohltätigen Zwecken zukommt * 

• Anlässe von gemeinnützigen Veranstaltern des privaten Sektors ohne Nettoerlös* 

* Voraussetzung für die Ermässigung ist, dass die Unterstützung durch die ERK BS in den 
Werbemedien mit dem offiziellen Logo ausdrücklich erwähnt wird; der Veranstalter hat 
dies mit Belegexemplaren nachzuweisen und die Abrechnung offen zu legen. 

Annullation Annullationen aufgrund behördlicher Massnahmen im Rahmen von Covid-19 sind grund-
sätzlich kostenfrei. Allerdings sehen wir uns gezwungen, den uns mit der Buchung entstan-
denen administrativen Aufwand, der über 30 Minuten hinaus geht, weiterzuverrechnen. 

Fälligkeit 1/3 der Raumnutzungsgebühr wird 2 Monate vor der Belegung zur Zahlung fällig, der Rest 
wird nach dem Anlass durch die Kirchenverwaltung in Rechnung gestellt. Bei Nutzern, mit 
denen eine bewährte Zusammenarbeit besteht, wird auf die Akontozahlung verzichtet. 

Grundlagen Dieses Merkblatt dient lediglich Ihrer Information. Massgebliche Grundlage für die Nutzung 
sind das Raumnutzungsreglement und der Tarif der Kirchgemeinde Basel West sowie die 
jeweilige Hausordnung. Sie finden diese Dokumente auf unserer Website. 

Vorgehen Wir empfehlen Ihnen folgendes Vorgehen: 

1. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Kontaktperson über die räumlichen und ter-
minlichen Möglichkeiten 

2. Senden Sie ihr die ausgefüllte „Anfrage Raumnutzung“, diese ist unverbindlich. Auf dem 
Formular finden Sie weitere Angaben. 

3. Wenn eine Nutzung möglich ist, wird der Raum provisorisch für eine begrenzte Zeit re-
serviert. Sie erhalten nach Rücksprache einen Vorschlag mit Kosten zur Prüfung. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen, dass sich Ihre Wünsche mit unseren Räumen erfüllen lassen.  

Kirchgemeinde Basel West 


